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ANHANG IV

MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AUF BAUSTELLEN

nach Artikel 9 Buchstabe a) und Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i)

Vorbemerkung

Die Anforderungen dieses Anhangs gelten immer dann, wenn die Merkmale der Baustelle oder der Tätigkeit, die
Umstände oder eine entsprechende Gefahr dies erfordern.

Als Räume im Sinne dieses Anhangs gelten auch Baubaracken.

TEIL A

ALLGEMEINE MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR ARBEITSSTÄTTEN AUF BAUSTELLEN

1. Standsicherheit und Festigkeit

1.1.

Materialien, Ausrüstungen und ganz allgemein alle Elemente, die durch
Ortsveränderung die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer
beeinträchtigen können, müssen auf eine geeignete und sichere Art und
Weise stabilisiert werden.

1.2.

Der Zugang zu Flächen aus Werkstoffen, die keine ausreichende
Festigkeit bieten, ist nur zulässig, wenn Ausrüstungen oder geeignete
Vorrichtungen zur Verfügung gestellt werden, die eine sichere
Ausführung der Arbeit ermöglichen.
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2. Energieverteilungsanlagen

2.1,

Die Anlagen müssen so konzipiert, installiert und eingesetzt werden,
daß von ihnen keine Brand- und Explosionsgefahr ausgeht und daß die
Personen in angemessener Weise vor den Gefahren eines
Stromschlags durch direkten oder indirekten Kontakt geschützt sind.

2.2.

Bei Konzeption, Installation und Auswahl von Material und
Schutzvorrichtungen sind Art und Stärke der verteilten Energie, die
äußeren Einwirkungsbedingungen und die Fachkenntnisse der
Personen zu berücksichtigen, die Zugang zu Teilen der Anlage haben.

3. Fluchtwege und Notausgänge

3.1.

Fluchtwege und Notausgänge müssen frei von Hindernissen bleiben
und auf möglichst kurzem Weg in einen sicheren Bereich führen.

3.2.

Alle Arbeitsplätze müssen bei Gefahr von den Arbeitnehmern schnell
und in größter Sicherheit verlassen werden können.

3.3.

Anzahl, Anordnung und Abmessungen der Fluchtwege und Ausgänge
richten sich nach Nutzung, Einrichtung und Abmessungen der Baustelle
und der Räume sowie nach der höchstmöglichen Anzahl der dort
anwesenden Personen.

3.4.

Fluchtwege und Notausgänge als solche sind gemäß den
innerstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 77/576/
EWG(1) zu kennzeichnen.

Diese Kennzeichnung muß ausreichend dauerhaft und an geeigneten
Stellen angebracht sein.

3.5.

Fluchtwege und Notausgänge sowie die dorthin führenden Durchgänge
und Türen dürfen nicht durch Gegenstände versperrt werden, so daß
sie jederzeit ungehindert benutzt werden können.
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3.6.

Notausgänge und Fluchtwege, bei denen eine Beleuchtung notwendig
ist, müssen für den Fall, daß die Beleuchtung ausfällt, über eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung verfügen.

4. Brandmeldung und -bekämpf ung

4.1.

Je nach Merkmalen der Baustelle und nach Abmessungen und Nutzung
der Räume, vorhandenen Einrichtungen, physikalischen und
chemischen Eigenschaften der vorhandenen Substanzen oder
Materialien sowie der höchstmöglichen Anzahl der anwesenden
Personen müssen eine ausreichende Anzahl von geeigneten
Feuerlöscheinrichtungen und, soweit erforderlich, Brandmelde- und
Alarmanlagen vorgesehen werden.

4.2.

Diese Feuerlöscheinrichtungen und Brandmelde- und Alarmanlagen
müssen regelmäßig überprüft und instandgehalten werden.

In regelmäßigen Abständen sind geeignete Versuche und Übungen
durchzuführen.

4.3.

Nichtselbständige Feuerlöscheinrichtungen müssen leicht zu erreichen
und zu handhaben sein.

Sie sind gemäß den innerstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der
Richtlinie 77/576/EWG zu kennzeichnen.

Diese Kennzeichnung muß ausreichend dauerhaft und an geeigneten
Stellen angebracht sein.

5. Lüftung

Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der körperlichen Beanspruchung
der Arbeitnehmer ist dafür zu sorgen, daß ausreichend gesundheitlich zuträgliche
Atemluft vorhanden ist.

Wird eine Lüftungsanlage benutzt, so muß sie in betriebsbereitem Zustand gehalten
werden, und die Arbeitnehmer dürfen keinem gesundheitsschädigenden Luftzug
ausgesetzt sein.

Ein Kontrollsystem muß jede Störung anzeigen, falls dies für die Gesundheit der
Arbeitnehmer erforderlich ist.

6. Arbeit unter besonderen Gefahren
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6.1.

Die Arbeitnehmer dürfen keinem schädigenden Geräuschpegel und
keiner äußeren Schadeinwirkung (z. B. Gase, Dämpfe, Stäube)
ausgesetzt werden.

6.2.

Wenn Arbeitnehmer einen Bereich betreten müssen, in dem die Luft
einen giftigen oder schädlichen Stoff bzw. unzureichend Sauerstoff
enthält oder entzündbar sein kann, ist die Luft in diesem Bereich zu
überwachen und sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um jeglicher
Gefahr vorzubeugen.

6.3.

Ein Arbeitnehmer darf auf keinen Fall allein in einem Bereich arbeiten,
in dem hinsichtlich der Luft erhöhte Gefahr besteht.

Er muß zumindest ständig von außen überwacht werden, und es sind
alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen, um eine wirksame und
sofortige Hilfeleistung zu ermöglichen.

7. Temperatur

Während der Arbeitszeit muß unter Berücksichtigung der angewandten
Arbeitsmethoden und der körperlichen Beanspruchung der Arbeitnehmer eine
Temperatur herrschen, die für den menschlichen Organismus angemessen ist.

8. Natürliche und künstliche Beleuchtung der Arbeitsplätze, der Räume und der
Verkehrswege auf der Baustelle

8.1.

Arbeitsplätze, Räume und Verkehrswege müssen soweit wie möglich
über genügend Tageslicht verfügen und nachts sowie bei schlechtem
Tageslicht auf geeignete und ausreichende Weise künstlich beleuchtet
werden; gegebenenfalls sind stoßsichere tragbare Lichtquellen zu
benutzen.

Durch die für die künstliche Beleuchtung verwendete Farbe darf die
Wahrnehmung von Signalen oder Warnschildern nicht gestört oder
beeinflußt werden.

8.2.

Die Beleuchtung der Räume, Arbeitsplätze und Verkehrswege muß so
angebracht sein, daß aus der Art der vorgesehenen Beleuchtung keine
Unfallgefahr für die Arbeitnehmer entsteht.

8.3.
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Räume, Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen die Arbeitnehmer
bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung in besonderem Maße Gefahren
ausgesetzt sind, müssen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung
haben.

9. Türen und Tore

9.1.

Schiebetüren müssen gegen Ausheben und Herausfallen gesichert
sein.

9.2.

Türen und Tore, die sich nach oben öffnen, müssen gegen Herabfallen
gesichert sein.

9.3.

Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen müssen angemessen
gekennzeichnet sein.

9.4.

In unmittelbarer Nähe von Toren, die vorwiegend für den
Fahrzeugverkehr bestimmt sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete
und stets zugängliche Türen für den Fußgängerverkehr vorhanden sein,
es sei denn, der Durchgang für Fußgänger ist ungefährlich.

9.5.

Kraftbetätigte Türen und Tore müssen ohne Gefährdung der
Arbeitnehmer bewegt werden können.

Sie müssen mit gut erkennbaren und leicht zugänglichen
Notabschalteinrichtungen ausgestattet und auch von Hand zu öffnen
sein, sofern sie sich bei Stromausfall nicht automatisch öffnen.

10. Verkehrswege — Gefahrenbereiche

10.1.

Verkehrswege, einschließlich Treppen, festangebrachte Steigleitern und
Laderampen, müssen so berechnet, angeordnet, gestaltet und
bemessen sein, daß sie nach ihrem Bestimmungszweck leicht und
sicher begangen oder befahren werden können und in der Nähe
beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefährdet werden.

10.2.
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Die Bemessung der Verkehrswege, die dem Personen- und/oder
Güterverkehr dienen, einschließlich der Verkehrswege für Be- und
Entladearbeiten, muß sich nach der Zahl der möglichen Benutzer und
der Art der Tätigkeit richten.

Werden Beförderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, so müssen
für andere Benutzer ein ausreichender Sicherheitsabstand oder
geeignete Schutzvorrichtungen vorgesehen werden.

Die Wege müssen klar gekennzeichnet sein und regelmäßig überprüft
und gewartet werden.

10.3.

Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an Türen, Toren, Durchgängen,
Durchfahrten und Treppenauftritten in ausreichendem Abstand
vorbeiführen.

10.4.

Befinden sich auf der Baustelle Bereiche mit beschränktem Zutritt, so
müssen diese Bereiche mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die
unbefugte Arbeitnehmer am Betreten dieser Bereiche hindern.

Zum Schutz der Arbeitnehmer, die zum Betreten der Gefahrenbereiche
befugt sind, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Die Gefahrenbereiche müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein.

11. Laderampen

11.1.

Laderampen sind den Abmessungen der transportierten Lasten
entsprechend auszulegen.

11.2.

Laderampen müssen mindestens einen Abgang haben.

11.3.

Bei Laderampen müssen die Arbeitnehmer gegen Abstürze gesichert
sein.

12. Bewegungsfläche am Arbeitsplatz

Die Fläche des Arbeitsplatzes ist so vorzusehen, daß die Arbeitnehmer bei ihrer
Tätigkeit unter Berücksichtigung der erforderlichen Ausrüstungen und Geräte über
genügend Bewegungsfreiheit verfügen.
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13. Erste Hilfe

13.1.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, daß jederzeit Erste Hilfe geleistet
werden kann und entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung
steht.

Es sind Maßnahmen zu treffen, um den Abtransport von Arbeitnehmern,
die von einem Unfall oder plötzlichem Unwohlsein betroffen sind, zur
ärztlichen Behandlung sicherzustellen.

13.2.

Wenn die Größe der Baustelle oder die Art der Tätigkeiten es erfordert,
sind eine oder mehrere Räumlichkeiten für die Erste Hilfe vorzusehen.

13.3.

Die Räumlichkeiten für die Erste Hilfe müssen mit den erforderlichen
Erste-Hilfe-Einrichtungen und -Materialien ausgestattet und leicht für
Personen mit Krankentragen zugänglich sein.

Sie sind entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur
Umsetzung der Richtlinie 77/576/EWG zu kennzeichnen.

13.4.

Die erforderlichen Mittel für die Erste Hilfe müssen außerdem überall
dort aufbewahrt werden, wo die Arbeitsbedingungen dies erforderlich
machen.

Die Aufbewahrungsstellen müssen als solche gekennzeichnet und gut
erreichbar sein.

An einer deutlich gekennzeichneten Stelle müssen Anschrift und
Telefonnummer des örtlichen Rettungsdienstes angegeben sein.

14. Sanitärräume

14.1. Umkleideräume, Kleiderschränke

14.1.1.

Den Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume zur
Verfügung zu stellen, wenn sie bei ihrer Tätigkeit besondere
Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen aus Gründen
der Sicherheit oder der Schicklichkeit nicht zugemutet
werden kann, sich an anderer Stelle umzuziehen.

Die Umkleideräume müssen leicht zugänglich, ausreichend
groß und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet sein.
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14.1.2.

Die Umkleideräume müssen ausreichend bemessen sein
und über Einrichtungen verfügen, damit jeder Arbeitnehmer
gegebenenfalls seine Arbeitskleidung trocknen sowie seine
Kleidung und persönlichen Gegenstände unter Verschluß
aufbewahren kann.

Falls die Umstände (z. B. gefährliche Arbeitsstoffe,
Feuchtigkeit, Schmutz) dies erfordern, muß es möglich sein,
persönliche Kleidung und Gegenstände getrennt von der
Arbeitskleidung aufzubewahren.

14.1.3.

Für Männer und Frauen sind getrennte Umkleideräume
einzurichten, bzw. es ist eine getrennte Benutzung der
Umkleideräume vorzusehen.

14.1.4.

Wenn Umkleideräume nicht im Sinne von Nummer 14.1.1.
erster Absatz erforderlich sind, muß für jeden Arbeitnehmer
eine Kleiderablage vorhanden sein, damit er seine Kleidung
und persönlichen Gegenstände unter Verschluß
aufbewahren kann.

14.2. Duschen und Waschgelegenheiten

14.2.1.

Den Arbeitnehmern sind in ausreichender Zahl geeignete
Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn die Art der
Tätigkeit oder die Pflege der Gesundheit dies erfordern.

Für Männer und Frauen sind getrennte Duschräume
einzurichten, bzw. es ist eine getrennte Benutzung der
Duschräume vorzusehen.

14.2.2.

Die Duschräume müssen ausreichend bemessen sein,
damit jeder Arbeitnehmer sich entsprechend den
hygienischen Erfordernissen ungehindert waschen kann.

Die Duschen müssen fließendes kaltes und warmes Wasser
haben.

14.2.3.

Wenn Duschen nach Nummer 14.2.1. erster Absatz nicht
erforderlich sind, müssen geeignete Waschgelegenheiten
mit (erforderlichenfalls warmem) fließendem Wasser in
ausreichender Zahl in der Nähe des Arbeitsplatzes und der
Umkleideräume vorhanden sein.
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Für Männer und Frauen sind getrennte
Waschgelegenheiten einzurichten, bzw. es ist eine
getrennte Benutzung der Waschgelegenheiten vorzusehen,
wenn dies aus Gründen der Schicklichkeit erforderlich ist.

14.2.4.

Sind Duschräume oder Waschgelegenheiten und
Umkleideräume getrennt, muß zwischen diesen Räumen
eine bequeme Verbindung bestehen.

14.3. Toiletten und Handwaschbecken

Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze Pausenräume,
Umkleideräume und Duschen bzw. Waschgelegenheiten, besondere
Räume mit einer ausreichenden Zahl von Toiletten und
Handwaschbecken zur Verfügung zu stellen.

Für Frauen und Männer sind getrennte Toilettenräume einzurichten,
bzw. es ist eine getrennte Benutzung der Toiletten vorzusehen.

15. Pausenräume und/oder Unterbringungsmöglichkeiten

15.1.

Den Arbeitnehmern sind leicht erreichbare Pausenräume und/oder
Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wenn
Sicherheits- oder Gesundheitsgründe, insbesondere wegen der Art der
ausgeübten Tätigkeit oder der Anzahl der im Betrieb beschäftigten
Personen und der Abgelegenheit der Baustelle dies erfordern.

15.2.

Die Pausenräume und/oder Unterbringungsmöglichkeiten müssen
ausreichend bemessen und der Zahl der Arbeitnehmer entsprechend
mit Tischen und Stühlen ausgestattet sein.

15.3.

Sind solche Räume nicht vorhanden, sind den Arbeitnehmern andere
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, damit sie sich dort während
Arbeitsunterbrechungen aufhalten können.

15.4.

Ortsfeste Unterbringungsmöglichkeiten, die nicht nur ausnahmsweise
benutzt werden, müssen mit einer ausreichenden Anzahl von
Sanitäreinrichtungen, einem Eßraum und einem Aufenthaltsraum
ausgestattet sein.

Die Räume sind entsprechend der Anzahl der Arbeitnehmer mit Betten,
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Schränken, Tischen und Stühlen auszustatten; bei der Zuteilung der
Räume ist gegebenenfalls die Anwesenheit von weiblichen und
männlichen Arbeitnehmern zu berücksichtigen.

15.5.

In den Pausenräumen und/oder Unterbringungsmöglichkeiten sind
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Nichtraucher vor Belästigung
durch Tabakrauch vorzusehen.

16. Schwangere und stillende Mütter

Schwangere und stillende Mütter müssen sich unter geeigneten Bedingungen
hinlegen und ausruhen können.

17. Behinderte Arbeitnehmer

Die Arbeitsstätten sind gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten.

Dies gilt insbesondere für Türen, Verbindungswege, Treppen, Duschen,
Waschgelegenheiten und Toiletten, die Behinderte benutzen, sowie für Arbeitsplätze,
an denen Behinderte unmittelbar tätig sind.

18. Verschiedene Bestimmungen

18.1.

Die unmittelbare Umgebung und die Grenze der Baustelle sind klar
sichtbar und als solche erkennbar zu kennzeichnen und zu gestalten.

18.2.

Die Arbeitnehmer müssen auf der Baustelle über Trinkwasser und
gegebenenfalls über ein anderes geeignetes, alkoholfreies Getränk in
ausreichender Menge in den benutzten Räumen sowie in der Nähe der
Arbeitsplätze verfügen.

18.3.

Die Arbeitnehmer müssen

über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahlzeiten unter
zufriedenstellenden Bedingungen einnehmen zu können;

gegebenenfalls über Einrichtungen verfügen, um ihre
Mahlzeiten unter zufriedenstellenden Bedingungen
zubereiten zu können.

TEIL B
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BESONDERE MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR ARBEITSPLÄTZE AUFBAUSTELLEN

Vorbemerkung

Wenn besondere Situationen es erfordern, ist die Einteilung der Mindestanforderungen in zwei
Abschnitte, wie sie nachstehend aufgeführt sind, als solche nicht als verbindlich anzusehen.

Abschnitt I

Baustellenarbeitsplätze innerhalb von Räumen

1. Standsicherheit und Festigkeit

Die Räume müssen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion
und Festigkeit aufweisen.

2. Türen von Notausgängen

Türen von Notausgängen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.

Die Türen von Notausgängen müssen so geschlossen sein, daß sie
leicht und unverzüglich von jeder Person, die sie im Notfall benutzen
muß, zu öffnen sind.

Schiebe- und Drehtüren sind als Nottüren nicht zulässig.

3. Lüftung

Bei Klimaanlagen und mechanischen Belüftungseinrichtungen ist
sicherzustellen, daß die Arbeitnehmer keinem störenden Luftzug
ausgesetzt sind.

Ablagerungen und Verunreinigungen, die unmittelbar zu einer
Gefährdung der Gesundheit der Arbeitnehmer durch Verschmutzung
der eingeatmeten Luft führen können, müssen rasch beseitigt werden.

4. Temperatur

4.1.

In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und
Sanitätsräumen muß die Temperatur dem spezifischen
Nutzungszweck der Räume entsprechen.

4.2.

Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen je nach Art der
Arbeit und Nutzung des Raums eine Abschirmung gegen
übermäßige Sonneneinstrahlung ermöglichen.

5. Natürliche und künstliche Beleuchtung
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Die Arbeitsstätten müssen soweit wie möglich über genügend
Tageslicht verfügen und mit Vorrichtungen für eine geeignete künstliche
Beleuchtung zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmer ausgerüstet sein.

6. Fußböden, Wände und Decken der Räume

6.1.

Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten,
Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen; sie müssen
fest, trittsicher und rutschfest sein.

6.2.

Die Oberfläche der Fußböden, Decken und Wände der
Räume muß so beschaffen sein, daß sie sich den
hygienischen Erfordernissen entsprechend reinigen und
erneuern läßt.

6.3.

Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbesondere
Ganzglaswände, in Räumen oder in der Nähe von
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen müssen deutlich
gekennzeichnet sein und aus Sicherheitsmaterial bestehen
oder so gegen die Arbeitsplätze und Verkehrswege
abgeschirmt sein, daß die Arbeitnehmer nicht mit den
Wänden in Berührung kommen und beim Zersplittern der
Wände nicht verletzt werden können.

7. Fenster und Oberlichter der Räume

7.1.

Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen
sich von den Arbeitnehmern sicher öffnen, schließen,
verstellen und feststellen lassen.

Sie dürfen in geöffnetem Zustand keine Gefahr für die
Arbeitnehmer darstellen.

7.2.

Fenster und Oberlichter müssen in Verbindung mit der
Einrichtung konzipiert oder mit Vorrichtungen versehen
sein, die es ermöglichen, sie ohne Gefährdung der die
Reinigung durchführenden Arbeitnehmer sowie der
anwesenden Arbeitnehmer zu reinigen.
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8. Türen und Tore

8.1.

Lage, Anzahl, Werkstoffe und Abmessungen von Türen und
Toren müssen sich nach der Art und Nutzung der Räume
richten.

8.2.

Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe gekennzeichnet
sein.

8.3.

Schwingtüren und -tore müssen durchsichtig sein oder
Sichtfenster haben.

8.4.

Bestehen durchsichtige oder lichtdurchlässige Flächen von
Türen und Toren nicht aus Sicherheitsmaterial und ist zu
befürchten, daß sich Arbeitnehmer beim Zersplittern der
Flächen verletzen können, so sind diese Flächen gegen
Eindrücken zu schützen.

9. Verkehrswege

Soweit aufgrund der Nutzung und Einrichtung der Räume zum Schutz
der Arbeitnehmer erforderlich, müssen die Begrenzungen der
Verkehrswege gekennzeichnet sein.

10. Besondere Anforderungen an Rolltreppen und Rollsteige

Rolltreppen und Rollsteige müssen sicher funktionieren.

Sie müssen mit den notwendigen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet
sein.

Sie müssen durch gut erkennbare und leicht zugängliche
Notabschalteinrichtungen stillgesetzt werden können.

11. Raumabmessungen und Luftraum der Räume

Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe
aufweisen, so daß die Arbeitnehmer ohne Beeinträchtigung ihrer
Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit
verrichten können.
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Abschnitt II

Baustellenarbeitsplätze außerhalb von Räumen

1. Standsicherheit und Festigkeit

1.1.

Ortsveränderliche oder ortsfeste Arbeitsplätze an erhöhten
oder tieferliegenden Standorten müssen standsicher und
stabil sein; zu berücksichtigen sind dabei

die Zahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer,

die höchstmögliche Belastung sowie die
Verteilung der Lasten,

etwaige äußere Einwirkungen.

Wenn die tragenden und die sonstigen Teile dieser
Arbeitsplätze selbst nicht standsicher sind, ist ihre
Standsicherheit durch geeignete und sichere
Befestigungsvorrichtungen zu gewährleisten, um jede
zufällige bzw. ungewollte Ortsveränderung des gesamten
bzw. eines Teils des Arbeitsplatzes zu verhindern.

1.2. Überprüfung

Standsicherheit und Festigkeit müssen in geeigneter Weise
überprüft werden, insbesondere nach einer etwaigen
Veränderung der Höhe bzw. der Tiefe des Arbeitsplatzes.

2. Energieverteilungsanlagen

2.1.

Die Energieverteilungsanlagen auf der Baustelle,
insbesondere die äußeren Einwirkungen ausgesetzten
Anlagen, müssen regelmäßig überprüft und instandgehalten
werden.

2.2.

Die vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle vorhandenen
Anlagen müssen identifiziert, überprüft und klar
gekennzeichnet werden.

2.3.

Vorhandene elektrische Freileitungen müssen nach
Möglichkeit außerhalb des Baustellengeländes verlegt oder
freigeschaltet werden.

Ist dies nicht möglich, so sind Abschrankungen oder
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Hinweise anzubringen, damit Fahrzeuge und Einrichtungen
von diesen Leitungen ferngehalten werden.

Geeignete Warneinrichtungen und eine hängende
Abschirmung sind vorzusehen, wenn Baustellenfahrzeuge
die Leitungen unterqueren müssen.

3. Witterungseinflüsse

Die Arbeitnehmer müssen gegen Witterungseinflüsse, die ihre
Sicherheit und ihre Gesundheit beeinträchtigen können, geschützt
werden.

4. Herabfallen von Gegenständen

Die Arbeitnehmer müssen durch kollektive Schutzmittel gegen das
Herabfallen von Gegenständen geschützt werden, wenn dies technisch
möglich ist.

Material und Ausrüstung müssen so angeordnet bzw. gestapelt werden,
daß sie nicht verrutschen oder umstürzen können.

Gegebenenfalls müssen auf der Baustelle überdachte Durchgänge
vorgesehen werden, oder der Zugang zu Gefahrenbereichen muß
ausgeschlossen werden.

5. Absturz

5.1.

Abstürze müssen durch Vorrichtungen verhindert werden,
insbesondere durch solide Geländer, die hoch genug sind
und mindestens aus einer Fußleiste, einem Handlauf und
einer Mittelleiste bestehen, oder durch eine gleichwertige
Alternativlösung.

5.2.

Arbeiten an erhöhten Standorten dürfen grundsätzlich nur
mit Hilfe geeigneter Einrichtungen oder mit kollektiven
Schutzmitteln wie Geländern, Plattformen oder
Auffangnetzen durchgeführt werden.

Ist die Verwendung dieser Einrichtungen aufgrund der Art
der Arbeiten ausgeschlossen, so sind geeignete
Zugangsmöglichkeiten vorzusehen und Sicherheitsgeschirr
oder andere verankerte Sicherheitssausrüstungen zu
verwenden.

6. Gerüste und Leitern(2)

6.1.
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Jedes Gerüst muß in sachgerechter Weise so entworfen,
gebaut und instandgehalten werden, daß es nicht einstürzt
oder sich plötzlich bewegt.

6.2.

Arbeitsplattformen, Laufstege und Gerüsttreppen müssen
so gebaut, bemessen, geschützt und verwendet werden,
daß niemand abstürzt oder von herabfallenden
Gegenständen getroffen werden kann.

6.3.

Gerüste müssen von einer sachkundigen Person überprüft
werden

a) vor ihrer Inbetriebnahme,

b) danach in regelmäßigen Abständen sowie

c) nach einem Umbau, nach zeitweiliger
Nichtbenutzung, nach Unwettern oder Erdbeben
oder jedem anderen Umstand, durch den ihre
Haltbarkeit oder Standfestigkeit beeinträchtigt
werden könnte.

6.4.

Leitern müssen eine ausreichende Festigkeit besitzen und
ordnungsgemäß instandgehalten werden.

Sie müssen sachgerecht an den entsprechenden Stellen
und bestimmungsgemäß verwendet werden.

6.5.

Fahrgerüste müssen gegen unbeabsichtigtes Verfahren
gesichert sein.

7. Hebezeuge (3)

7.1.

Hebezeuge und Hebezubehör, einschließlich der
wesentlichen Bestandteile, Befestigungen, Verankerungen
und Abstützungen, müssen

a) sachgerecht entworfen und gebaut sein und eine
für ihren Verwendungszweck ausreichende

gespeichert: 30.04.2024, 09:39 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

16 / 21
 



Festigkeit besitzen;

b) ordnungsgemäß aufgestellt und verwendet
werden;

c) betriebsfähig gehalten werden;

d) gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
überprüft und regelmäßigen Prüfungen und
Kontrollen unterzogen werden;

e) von qualifizierten Arbeitnehmern, die eine
angemessene Schulung erhalten haben, bedient
wer den.

7.2.

Auf Hebezeugen und Hebezubehör muß der Wert für die
höchstzulässige Belastung deutlich sichtbar angegeben
sein.

7.3.

Hebezeuge und Hebezubehör dürfen nur
bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

8. Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und Förderzeuge(4)

8.1.

Alle Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und Förderzeuge
müssen

a) unter weitestgehender Berücksichtigung
ergonomischer Grundsätze sachgerecht
entworfen und gebaut sein;

b) betriebsfähig gehalten werden;

c) ordnungsgemäß eingesetzt werden.

8.2.

Fahrer und Bediener von Fahrzeugen, Erdbaumaschinen
und Förderzeugen müssen besonders geschult sein.
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8.3.

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu
verhindern, daß Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und
Förderzeuge in Ausschachtungen oder ins Wasser stürzen.

8.4.

Gegebenenfalls müssen Erdbaumaschinen und
Förderzeuge mit solchen Aufbauten ausgerüstet sein, die
den Fahrer bei einem Umstürzen der Maschine vor dem
Erdrücktwerden und die ihn vor herabfallenden
Gegenständen schützen.

9. Anlagen, Maschinen, Ausrüstungen (5)

9.1.

Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen, einschließlich
Handwerkszeug mit und ohne Motor, müssen

a) unter weitestgehender Berücksichtigung
ergonomischer Grundsätze sachgerecht
entworfen und gebaut sein;

b) betriebsfähig gehalten werden;

c) ausschließlich für zweckgemäße Arbeiten
verwendet werden;

d) von angemessen geschulten Arbeitnehmern
bedient werden.

9.2.

Anlagen und Geräte unter Druck müssen gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften überprüft und regelmäßigen
Prüfungen und Kontrollen unterzogen werden.

10. Ausschachtungen, Brunnenbau, unterirdische Arbeiten, Tunnelbau,
Erdarbeiten

10.1.

Bei Ausschachtungen, Brunnenbau, unterirdischen oder
Tunnelbauarbeiten müssen geeignete Sicher
heitsvorkehrungen getroffen werden, die
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a) in einer geeigneten Verschalung bzw.
Abschrägung bestehen;

b) Gefahren im Zusammenhang mit dem Sturz von
Personen, dem Herabfallen von Material oder
Gegenständen oder dem Eindringen von Wasser
vermeiden;

c) eine ausreichende Lüftung an allen
Arbeitsplätzen gewährleisten, damit für Atemluft
gesorgt ist, die nicht gefährlich oder
gesundheitsschädlich ist;

d) es ermöglichen, daß sich die Arbeitnehmer im
Brandfall oder beim Eindringen von Wasser oder
Material in Sicherheit bringen können.

10.2.

Vor Beginn der Erdarbeiten müssen Messungen
durchgeführt werden, um die Gefährdung durch unterirdisch
verlegte Kabel und andere Versorgungsleitungen
festzustellen und auf ein Mindestmaß zu verringern.

10.3.

Die Ausschachtung muß über sichere Wege betreten und
verlassen werden können.

10.4.

Aushub, Material und in Bewegung befindliche Fahrzeuge
müssen von Ausschachtungen ferngehalten werden;
gegebenenfalls müssen geeignete Abschrankungen
angebracht werden.

11. Abbrucharbeiten

Wenn der Abbruch eines Gebäudes oder eines Bauwerks eine
Gefährdung bewirken kann,

a) müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen und
sachgemäße Arbeitsverfahren angewandt werden;

b) dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht einer fachkundigen
Person geplant und durchgeführt werden.

12. Stahl- oder Betonkonstruktionen, Schalungen und schwere
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Fertigbauteile

12.1.

Stahl- oder Betonkonstruktionen sowie Teile hiervon,
Schalungen, Fertigbauteile oder vorläufige Träger sowie
Abstützungen dürfen nur unter Aufsicht einer fachkundigen
Person auf- oder abgebaut werden.

12.2

Zum Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahren aufgrund
fehlender Festigkeit oder vorübergehender Instabilität eines
Bauwerks sind ausreichende Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen.

12.3.

Schalungen, vorläufige Träger und Abstützungen müssen
so entworfen, berechnet, angebracht und instandgehalten
werden, daß sie den möglicherweise auf sie einwirkenden
Beanspruchungen sicher standhalten können.

13. Spundwände und Senkkästen

13.1.

Spundwände und Senkkästen sind

a) sachgerecht aus geeignetem, stabilem Material
mit hinreichender Festigkeit zu bauen;

b) mit einer angemessenen Vorrichtung
auszustatten, damit sich die Arbeitnehmer beim
Eindringen von Wasser und Material retten
können.

13.2.

Bau, Instellungbringen, Umbau oder Abbau einer
Spundwand oder eines Senkkastens dürfen nur unter
Aufsicht einer fachkundigen Person erfolgen.

13.3.

Spundwände und Senkkästen müssen in regelmäßigen
Abständen von einer sachkundigen Person kontrolliert
werden.
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14. Dacharbeiten

14.1.

In den Fällen, in denen dies zur Gefahrenvorbeugung
erforderlich ist, oder wenn die Dachhöhe oder Dachneigung
die von den Mitgliedstaaten festgelegten Werte
überschreiten, müssen kollektive Schutzmaßnahmen gegen
den Absturz von Arbeitnehmern bzw. das Herabfallen von
Werkzeugen und sonstigen Gegenständen sowie von
Baustoffen getroffen werden.

14.2.

Wenn die Arbeitnehmer auf Dächern oder sonstigen
Flächen aus nicht durchtrittsicherem Material oder in deren
Nähe arbeiten müssen, müssen Vorbeugungsmaßnahmen
getroffen werden, um ein versehentliches Begehen der nicht
durchtrittsicheren Flächen und ein Abstürzen zu verhindern.
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